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TOP: 5 

 
 
 

Neuwahl des Ortsvorstehers für den Teilort Bittelbronn 
 
 

Sachverhalt: 
 
Der Ortsvorsteher des Teilortes Bittelbronn, Herr Heiko Gieser, ist mit Meldebestätigung vom 
08.07.2022 aus der Gemeinde weggezogen. Aus diesem Grund (Hinderungsgrund) kann er das Amt 
des Ortsvorstehers nicht mehr ausüben. 
 
In der Ortschaftsratssitzung am 25.07.2022 haben die Ortschaftsräte gemäß § 71 Gemeindeordnung 
Vorschläge für die Wahl des Ortsvorstehers und dessen Stellvertreter beschlossen. 
 
Der Gemeinderat hat den vorgeschlagenen Ortsvorsteher und dessen Stellvertreter zu wählen. Dabei ist 
er nicht an den Vorschlag des Ortschaftsrates gebunden und kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der Stimmen aller Mitglieder beschließen, dass weitere Bewerber aus der Mitte des Ortschaftsrates in 
die Wahl einbezogen werden. In diesem Fall ist der Ortschaftsrat von der Wahl anzuhören. 
 
Die Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der 
Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten erhalten hat. Wenn kein Mitglied widerspricht, findet die 
Wahl offen statt. 
 
Bisheriger Ortsvorsteher:   Heiko Gieser 
 
Stellvertreter:    Andreas Neubert 
 
Die Ortschaftsräte schlagen folgende Personen vor: 
 
Ortsvorsteher:    Andreas Neubert 
 
Stellvertreterin:    Michaela Puhlfürst 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

Beratungsunterlage      449/2022  

 Gefertigt am 12.07.2022 

für den Gemeinderat 

der Stadt Möckmühl 
Sitzung am 26.07.2022  - öffentlich -  
 

 
von Felix Kuentz 
 
Aktenzeichen: 20 - fk 
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